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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
Stadt Bernburg (Saale) 
 
Sitzung des Stadtrates am 26.01.2017 
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C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
Wirtschaftsplan 2017 und Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 
 
Der Wirtschaftsplan 2017 ist als Anlage beigefügt. 
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D. Sonstige Mitteilungen 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Sitzung des Unterausschusses Ju-
gendhilfeplanung am 24.01.2017 

 
Datum: Dienstag, 24.01.2017, 17:00 Uhr 
 
Ort: Salzlandkreis, Bernburg Haus 1, 

 Raum 413 (3. Obergeschoss) 
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg 
(Saale)  
 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tages-
ordnung des öffentlichen Teils   

 
2 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil 
der Sitzung am 15.11.2016   

 
3 Arbeitsplanung für den Unteraus-

schuss Jugendhilfeplanung und 
den Jugendhilfeausschuss für das 
Jahr 2017  
Beschlussvorlage B/0510/2016 

 
4 Gewährung einmaliger Beihilfen im 

Rahmen von Jugendhilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) gemäß § 27/§41 i. V. m. 
§ 33 sowie für Eingliederungshilfe 
nach § 35a i. V. m. § 33 SGB VIII 
Beschlussvorlage B/0508/2016 

 
5 Gewährung einmaliger Beihilfen im 

Rahmen von Jugendhilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) gemäß § 27/§ 41 i. V. m. 
§ 34, Leistungen nach § 13 Abs. 3, 
§ 19 sowie für Eingliederungshilfe 
nach § 35a i. V. m. § 34 SGB VIII 
Beschlussvorlage B/0509/2016 

 
6 Förderung der Jugendarbeit, Ju-

gendsozialarbeit und des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes 
für das Jahr 2017 auf der Grundla-
ge des § 31 Familienförderungsge- 
 

 
setz (FamBeFöG)  
Beschlussvorlage B/0511/2016 

 
7 Situation der unbegleiteten minder-

jährigen Ausländer im Salzland-
kreis  
Mitteilungsvorlage M/0181/2016 

 
8 Bericht zu den Bundesprojekten 

"Kita-Einstieg" und "Netzwerkstelle 
Kita plus" - Mündlicher Bericht   

 
9 Anfragen und Anregungen   
 
10 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung   
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
11 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils   
 
12 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung am 15.11.2016   

 
13 Anfragen und Anregungen   
 
14 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung   
 
 
gez. Katrin Schütze-Dittrich 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 Haushaltssatzung des Salzlandkreises 

für das Haushaltsjahr 2017 und Be-
kanntmachung 

 
1. Haushaltssatzung des Salzlandkreises 

für das Haushaltsjahr 2017 
 

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) in der derzeit geltenden 
Fassung hat der Kreistag des Salzland-
kreises in seiner Sitzung am 07.12.2016 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird  
 

1. im Ergebnisplan mit dem 
  

  

      

 
a)     Gesamtbetrag der Erträge auf 

  
416.988.400  EUR 

 
b)     Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

  
416.988.400  EUR 

      2. im Finanzplan mit dem 
    

      

 

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf  410.763.700   EUR 

 

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf 406.642.800  EUR 

 

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf     8.242.000  EUR 

 

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf  8.492.000  EUR 

 

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 10.100.000  EUR 

 

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 16.990.000  EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen wird auf 150.000 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 15.075.600 EUR festge-
setzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen (Liquiditätskredi-
te) wird auf 105.500.000 EUR festgesetzt. 
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§ 5 

 
Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 
47,06 von Hundert für die Umlagegrundla-
gen gemäß § 19 in Verbindung mit § 12 
und § 14 des Finanzausgleichsgesetzes 
(FAG) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 

§ 6 
 
Für den Erlass einer Nachtragshaushalts-
satzung gemäß § 103 Abs. 2 und 3 KVG 
LSA gelten folgende Wertgrenzen: 
 
a) Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 1 

KVG LSA ist die Entstehung oder 
Erhöhung eines Jahresfehlbetrages, 
wenn dieser 3 vom Hundert der Ge-
samtaufwendungen oder Gesamt-
auszahlungen übersteigt. 

 
b) Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 2 

KVG LSA sind bisher nicht veran-
schlagte oder zusätzliche Aufwen-
dungen, wenn diese im Einzelfall     
3 vom Hundert der Gesamtaufwen-
dungen des laufenden Haushaltsjah-
res übersteigen. Das Gleiche gilt für 
Mehrauszahlungen in Bezug auf die 
Gesamtauszahlungen des Finanz-
planes. 

 
c) Für bisher nicht veranschlagte Inves-

titionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird die Wertgrenze für 
geringfügige Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen gemäß 
§ 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA auf 
2.000.000 EUR beschränkt. 

 
 

§ 7 
 
Gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushalts-
verordnung Doppik (GemHVO Doppik) 
wird die Wertgrenze für die Einzelauswei-
sung von Investitionsmaßnahmen in den 
Teilfinanzplänen für 
 

- Baumaßnahmen, 
- den Erwerb von Sachanlagen und 
- den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 
 
auf je 20.000 EUR festgelegt. 

 
§ 8 

 
(1) Gemäß § 2 Abs. 3 KomHVO sind 

unter den Posten „außerordentliche 
Erträge“ und „außerordentliche Auf-
wendungen“ Erträge und Aufwen-
dungen ab einem Wert von 100.000 
EUR auszuweisen. 

 
(2) Abweichend zu Absatz 1 sind Erträ-

ge und Aufwendungen aus Vermö-
gensveräußerungen über oder unter 
dem Buchwert (Buchgewinne und 
Buchverluste) als außerordentliche 
Erträge bzw. Aufwendungen auszu-
weisen. Entsprechendes gilt für da-
mit im Zusammenhang stehende 
Versicherungsentschädigungen. 

 
 

§ 9 
 
Mehrerträge wirken grundsätzlich ergeb-
nisverbessernd. Zweckgebundene Mehr-
erträge können zur Budgeterhöhung füh-
ren. Die Sätze 1 und 2 gelten für Einzah-
lungen entsprechend. 
 
 

§ 10 
 
Auf der Grundlage des § 18 Abs. 4 
KomHVO (einseitige Deckung) können in-
nerhalb eines Teil-Budgets Mittel der zah-
lungswirksamen Aufwendungen der Kon-
tengruppen (Kg)  
 
1. bauliche Unterhaltung/Bewirtschaftung 

(Kg 521/524) für Investitionsauszah-
lungen „Baumaßnahmen“ (Kg 
7851/7852); 

 
2. Unterhaltung des beweglichen Vermö-

gens (Kg 525) für Investitionsaus-
zahlungen „Erwerb bewegliches Anla-
gevermögen“ (Kg 783)  

 

eingesetzt werden. Voraussetzung ist, 
dass dadurch zukünftig Einsparungen bei 
den Kg 521/524/525 erreicht werden. Der 
Landrat entscheidet darüber auf Antrag 
mit Begründung von dem Budgetverant-
wortlichen.  
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§ 11 

 
Gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO sind Er-
mächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen übertragbar. Ermächti-
gungsübertragungen können durch den 
Landrat vorgenommen werden, wenn  
 
1. die Aufwendungen im laufenden 

Haushaltsjahr 2017 entstanden sind 
und die Zahlung erst im Folgejahr 
2018 fällig wird (Ermächtigungsüber-
tragung für Auszahlungen),  

 
2. geplante Aufwendungen im laufen-

den Haushaltsjahr nicht beauftragt 
werden konnten, aber aus unab-
weisbar notwendigen Gründen be-
auftragt werden müssen und der 
Haushaltsplan des Folgejahres zum 
Zeitpunkt der Beauftragung keine 
neue Ermächtigung gewährt       
(Ermächtigungsübertragung für Auf-
wendungen und Auszahlungen). 

 
 
Bernburg (Saale), den 08.12.2016 
 
 
gez. Bauer   (Siegel) 
Landrat   
 
 
2. Bekanntmachung der Haushalts-

satzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit 
seinen Anlagen liegt nach 102 Abs. 2 KVG 
LSA zur Einsichtnahme an den Arbeitsta-
gen vom 19.01.2017 bis 27.01.2017 im 
Kreishaus, Karlsplatz 37 in 06406 Bern-
burg (Saale) im Fachdienst 12a, Zimmer 
314a, während der Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; 
Dienstag auch 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr; 
Donnerstag auch 14:00 bis 16:00 Uhr)    
öffentlich aus.  
 
Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 
des Kommunalverfassungsgesetzes erfor-
derlichen Genehmigungen sind durch das 
Landesverwaltungsamt (LVwA) am 
12.01.2017 unter dem Aktenzeichen  
 

 
206.4.2.-10402-SLK-HH 2017 erteilt und 
nachfolgende Entscheidungen getroffen 
worden: 
 
1. Von einer Beanstandung des Be-

schlusses über die Haushaltssatzung 
2017 wird abgesehen. 

 
2. Es wird angeordnet, dass durch den 

Salzlandkreis bis zum 30.06.2017 ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept vor-
zulegen ist. 

 
3. Die Genehmigung des in § 2 der Haus-

haltssatzung festgesetzten Gesamtbe-
trages der vorgesehenen Kreditauf-
nahme für Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen wird erteilt. 

 
4. Die unter 3. erteilte Genehmigung 

ergeht unter der aufschiebenden Be-
dingung, dass den Salzlandkreis die 
Unabweisbarkeit der Maßnahme „Um-
bau Berufsschulgebäude in Roschwitz“ 
nachgewiesen wird, für die die Kredit-
aufnahme im Jahre 2017 veranschlagt 
wurde. 

 
5. Die Genehmigung des genehmigungs-

pflichtigen Teils in Höhe von      
3.250.000 € des in § 3 der Haushalts-
satzung festgesetzten Gesamtbetrages 
der Verpflichtungsermächtigungen wird 
erteilt. 

 
6. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 

wird genehmigt. 
 
7. Die Genehmigung zu Ziffer 6. ergeht 

mit der Auflage, dass durch den Salz-
landkreis bis zum 30.06.2017 eine Pla-
nung vorzulegen ist, aus der sich eine 
stufenweise Reduzierung des Liquidi-
tätskreditvolumens erkennen lässt. 

 
 
Bernburg (Saale), den 17.01.2017 
 
 
gez .Bauer   (Siegel) 
Landrat 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Bernburg (Saale) 
 
Sitzung des Stadtrates am 26.01.2017 
 
Sitzungsdatum: Donnerstag, den 

26.01.2017 
 
Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr 
 
Sitzungsort: Ratssaal des Rathauses 

I, Schlossgartenstraße 
16, 06406 Bernburg 
(Saale)  

 
Zur öffentlichen Geschäftsordnung: 
 
a) Bestätigung der Einladung und 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
gem. §§ 53, 55 KVG LSA 

 
b) Einwände gegen die Niederschrift 

der öffentlichen Sitzung des Stadt-
rates vom 15.12.2016 

 
c) Bekanntgabe über die im nichtöf-

fenlichen Teil der Sitzung vom 
15.12.2016 gefassten Beschlüsse 

 
d) Bekanntgabe der von den be-

schließenden Ausschüssen gefass-
ten Beschlüsse 

 
e) Bericht der Verwaltung über die 

Umsetzung der Beschlüsse des 
Stadtrates der Stadt Bernburg 
(Saale) 

 
f) Feststellung der öffentlichen Ta-

gesordnung gem. der Geschäfts-
ordnung 

 
Zur öffentlichen Tagesordnung: 
 
1.  Einwohnerfragestunde gem. § 28 

Abs. 2 KVG LSA 
 
2.  Übergabe Sanierungspreis 2015 
 
3.  Haushaltskonsolidierungskonzept 

der Stadt Bernburg (Saale) 2017 
 Beschlussvorlage 492/17 
 

 
4.  Haushaltssatzung der Stadt Bern-

burg (Saale) 2017 
 Beschlussvorlage 494/17 
 
5.  Berichterstattung zur Umsetzung 

der 2. Stufe der EU-Lärmkartierung 
 Beschlussvorlage 531/17 
 
6.  Mitteilungen, Beantwortung von 

Anfragen, Anregungen 
 
Zur nichtöffentlichen Geschäftsordnung: 
 
g) Einwände gegen die Niederschrift 

der nichtöffentlichen Sitzung des 
Stadtrates vom 15.12.2016 

 
h) Feststellung der nichtöffentlichen 

Tagesordnung gem. der Ge-
schäftsordnung 

 
Zur nichtöfffentlichen Tagesordnung: 
 
7.  Unterrichtung Stadtratsmitglieder 
 Informationsvorlage IV 125/17 
 
8.  Mitteilungen, Beantwortung von 

Anfragen, Anregungen 
 
 
gez. Jürgen Weigelt   gez. Henry Schütze 
Vors. des Stadtrates   Oberbürgermeister 
 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der vor-
stehenden Tagesordnung kann auch im 
Internet der Stadt Bernburg (Saale) unter 
http://buergerinfo.bernburg.de/si0042.php 
eingesehen werden. 
 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
Wirtschaftsplan 2017 und Bekanntma-
chung des Wirtschaftsplanes 
 
Der Wirtschaftsplan 2017 ist als Anlage 
beigefügt. 










